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Bankengesetz.
Änderung
(Public Liquidity Backstop)

Loi sur les banques.
Modification
(Public liquidity backstop)

Sistierung – Suspension

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 10.03.25 (SISTIERUNG - SUSPENSION)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.06.25 (SISTIERUNG - SUSPENSION)

Präsident (Caroni Andrea, Präsident): Die Kommission beantragt, die Behandlung des Geschäftes gemäss
Artikel 87 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes so lange zu sistieren, bis der Bundesrat dem Parlament eine
Botschaft zur Weiterentwicklung der Too-big-to-fail-Regulierung unterbreitet hat, das heisst voraussichtlich bis
Ende 2026.

Herzog Eva (S, BS), für die Kommission: Am 6. September 2023 erschien die Botschaft des Bundesrates
zur Änderung des Bankengesetzes mit der gesetzlichen Verankerung einer staatlichen Liquiditätssicherung
für systemrelevante Banken. Mit der Verordnung vom 16. März 2023 hatte der Bundesrat das Instrument des
Public Liquidity Backstops (PLB) per Notrecht eingeführt, um die Übernahme der Credit Suisse durch die
UBS zu unterstützen. Damit die mittels Verordnung eingeführten und zum Zeitpunkt der Verabschiedung der
Botschaft weiterhin notwendigen Bestimmungen nicht ausser Kraft treten, musste der Bundesversammlung
innert sechs Monaten ein Entwurf mit dem Inhalt dieser Verordnungsbestimmungen unterbreitet werden. Nicht
mehr notwendig ist in der Zwischenzeit eine gesetzliche Grundlage für die sogenannte Emergency Liquidity
Assistance plus, die zusätzlichen Liquiditätshilfedarlehen der SNB, da die entsprechenden Darlehen von der
UBS zurückbezahlt wurden und dieses Instrument nicht weitergeführt werden soll. Die Einführung eines PLB
als Bestandteil der Too-big-to-fail-Regulierung wird vom Bundesrat aber nach wie vor als notwendig erachtet,
was auch in der WAK nie bestritten war.
Am 16. Oktober 2023 trat die WAK nach Anhörung der SNB, der Finma und der Expertengruppe Bankenstabi-
lität einstimmig auf die Vorlage ein. Am 9. November 2023 wurden der Verwaltung zusätzliche Aufträge erteilt,
und es wurde beschlossen, die weitere Beratung in der Kommission bis zum Erscheinen des Berichtes des
Bundesrates zu den systemrelevanten Banken, der dann am 10. April 2024 erschienen ist, zu sistieren. Am
1. Juli 2024 wurden die Finanzdirektorenkonferenz, die vier systemrelevanten Banken sowie die Bankierverei-
nigung angehört, und es wurde mit der Detailberatung begonnen. Am 27. August 2024 wurden der Verwaltung
weitere Aufträge erteilt, und es wurde beschlossen, die weitere Beratung in der Kommission bis zum Erschei-
nen des PUK-Berichtes, der für Ende Jahr erwartet wurde und auch dann erschien, zu sistieren.
Am 20. Dezember 2024 wurde der PUK-Bericht der Öffentlichkeit vorgestellt, Sie wissen es. Am 30. Januar
2025 wurde der Bericht der WAK-S vorgestellt, mit Anhörung der SNB und der Finma. Im Anschluss beschloss
die Kommission, weitere Anhörungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Wissenschaft durchzuführen. Am
24. Februar 2025 wurden schliesslich zwei Rechtsprofessorinnen angehört, die sich in ihrer Forschung mit
der Bedeutung des PLB in der Abwicklung befassen, ebenso zwei Ökonomen, die in einer eben erschiene-
nen Studie eine Schätzung des Wettbewerbsvorteils von systemrelevanten Banken aufgrund der impliziten
Staatsgarantie angestellt hatten. Alle vier Professorinnen und Professoren betonten, dass die Einführung des
PLB zusammen mit der gesamten Too-big-to-fail-Vorlage beraten und beschlossen werden sollte, da ein enger
Zusammenhang zwischen den Anforderungen an die Eigenmittel und der Ausgestaltung des PLB bestehe,
insbesondere bei der Abgeltung mittels einer Ex-ante-Pauschale, wie in der Botschaft vorgesehen.
Die Ausführungen überzeugten die Kommission, und sie unterstützte einstimmig einen Antrag auf Sistierung,
bis der Bundesrat seine Botschaft zur Weiterentwicklung der Too-big-to-fail-Regulierung inklusive Anpassung
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der Eigenmittelanforderungen vorlegt. Nach aktueller Planung des Bundesrates wird dies nach beendeter Ver-
nehmlassung Ende 2026 der Fall sein. Die Kommission wurde an der Sitzung auch darüber informiert, dass der
Bundesrat die Eigenmittelanforderungen nicht auf Verordnungsebene festlegen, wie ursprünglich vorgesehen,
sondern ebenfalls in der Too-big-to-fail-Regulierung auf Gesetzesebene verankern will.
Weiter teilte die Finanzministerin mit, dass der Bundesrat im Mai 2025 die Eckwerte der Too-big-to-fail-Re-
gulierung verabschieden und publizieren werde. Der weitere Zeitplan, der bekannt ist: Bis Ende 2025 soll die
Vernehmlassungsvorlage ausgearbeitet werden, Anfang 2026 die Vernehmlassung eröffnet und, wie gesagt,
Ende 2026 die Botschaft zuhanden des Parlamentes verabschiedet werden. Das ist noch ein langer Weg, der
aber durch die Sistierung der Beratung des PLB nicht verlängert wird. Die Beratung und die Beschlussfassung
erfolgen einfach gleichzeitig und aufeinander abgestimmt.
Im Namen der Kommission bitte ich Sie, unseren Überlegungen zu folgen und dem Antrag auf Sistierung
zuzustimmen.

Keller-Sutter Karin, Bundespräsidentin: Ihre vorberatende Kommission, Sie haben es gehört, beantragt eine
Sistierung der PLB-Vorlage. Wir haben diese im Herbst 2023 an die

AB 2025 S 131 / BO 2025 E 131

WAK überwiesen, um die sechsmonatige Frist einzuhalten. Notrecht muss ja in ordentliches Recht überführt
werden. Sie haben es vorhin gehört: Es ist an und für sich ein Versäumnis, dass wir den PLB nicht haben.
Ich habe Verständnis dafür, dass Sie den Gesamtkontext anschauen möchten. Aber ein wirklich ganz zwingen-
der Sachzusammenhang besteht zwischen Eigenkapital, Liquidität und PLB nicht; das möchte ich hier einfach
sagen. Eigenkapital, wir haben es vorhin gehört, ist ein präventives Instrument. Die Bank soll solide sein, so
solide, dass sie nicht in eine Krise gerät oder in einer Krise besser abgewickelt werden kann. Dann haben wir
die Frage der Liquidität, die auch präventiv wirkt. Der PLB ist eigentlich nur die dritte Verteidigungslinie. Es
gibt keinen Rechtsanspruch auf einen PLB. Der PLB kommt, wenn die Liquidität der Bank ausgeschöpft ist
und wenn die SNB ihre Liquidität zur Verfügung gestellt hat; ganz am Schluss bei einer allfälligen Sanierung
kommt dann noch der PLB. Ich sage das einfach, damit wir uns hier im Klaren sind. Ich verstehe, dass Sie das
so machen wollen, aber es ist sachlich nicht unbedingt zwingend.
Ich hoffe einfach, dass wir den PLB in der Zwischenzeit nicht brauchen. Das wäre natürlich kein gutes Signal.
Ich muss Ihnen einfach sagen und gebe das hier sozusagen zu Protokoll: Dann müsste man je nachdem
wieder notrechtlich Liquidität zur Verfügung stellen – dessen muss man sich einfach bewusst sein.

Die Behandlung des Geschäftes wird sistiert
Le traitement de l'objet est suspendu
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